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Versicherungsschutz ohne eigenen 
Beitrag

Ihre Partner sind alle Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung und zuständig bei: 

 Arbeits- und Schulunfällen

	 Unfällen auf Wegen zur oder von der Arbeit 
und Schule

	 Berufskrankheiten

Die Kosten für den Versicherungsschutz tragen 
Arbeitgeber, Kommunen und Länder 

Zu unseren Versicherten gehören:

	 Arbeiter, Angestellte und Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes und von Unternehmern, 
für die wir als Versicherungsträger bestimmt 
sind

	 Kinder in Tageseinrichtungen, Schüler und 
Studenten

	 Beschäftigte in Privathaushalten (z.B. Haus
halts- und Gartenhilfen, Babysitter)

	 Ehrenamtlich Tätige und Beschäftigte in  
Hilfeleistungsorganisationen (z.B. Johanniter-
Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst)

 Ehrenamtliche Betreuer

	 Personen, die bei Unglücksfällen oder 
allgemeinen Gefahren Hilfe leisten

	 Pannenhelfer (nicht gewerbsmäßig)

	 Blut- und Gewebespender

	 Personen, die beim Bau öffentlich geförderter 
Wohnungen im Rahmen der Selbsthilfe tätig 
sind

	 Private Pflegepersonen im Sinne des Pflege
versicherungsgesetzes

Mit uns kommen Sie wieder
auf die Beine

Wir nutzen alle geeigneten Mittel, um die 
Gesundheit unserer Versicherten wiederherzu-
stellen.

Zu unserem Maßnahmenkatalog nach Unfällen 
und bei Berufskrankheiten gehören 
insbesondere:
 

	ärztliche und zahnärztliche Versorgung

	Behandlung in speziell ausgestatteten 
Krankenhäusern und Reha-Kliniken 

	Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil-
	 und Hilfsmitteln

	therapeutische Behandlungen, wie z.B. 
Bewegungs- oder Sprachtherapien

	Belastungserprobungen und 
Arbeitstherapien

	Pflegemaßnahmen, wie z.B. Heimpflege 
oder häusliche Krankenpflege

Sicher, gesund und erfolgreich in 
KiTa, Schule, Hochschule und im 
Beruf
	
	 Unsere Mitgliedsunternehmen

	 unterstützen wir mit unserem vielfältigen 
Beratungsangebot bei der sicheren und 
gesundheitsgerechten Gestaltung ihrer 
Einrichtungen.

	 beraten wir vor Ort in allen Fragen der 
Sicherheit, des arbeitsbedingten Gesund-
heitsschutzes sowie bei der Umsetzung 
von Schutzvorschriften.

	 entlasten wir durch die Übernahme der
	 Haftung bei Arbeits- und Schulunfällen.

	 informieren wir mit praxisgerechten 	
Medien.

	 begleiten wir beim Aufbau der Sicher-
heitsorganisation und des Notfallma-
nagements.

 	unterstützen wir bei der Ausrichtung von
	 Gesundheitstagen. Eine Beteiligung kann 
	 angefordert werden.

	 Außerdem 
 	 prüfen wir betriebliche Einrichtungen, 

ermitteln gesundheitliche Belastungen 
und erarbeiten gemeinsam mit den 
Betroffenen auf ihre Bedürfnisse	
abgestimmte Präventionsmaßnahmen.

	 übernehmen wir die Kosten für eine wirk-
	 same Erste Hilfe.

	 bieten wir unseren Mitgliedsunternehmen 
eine gezielte Aus- und Fortbildung zum 
Thema Sicherheit und Gesundheit. 

H
ei

lb
eh

an
dl

un
g

Pr
äv

en
ti

on



In Niedersachsen

	 Gemeinde-Unfallversicherungsverband 
Hannover/Landesunfallkasse Niedersachsen

	 Am Mittelfelde 169
	 30519 Hannover 

	 Telefon: 	 0511 8707-0 
	 Telefax:      	 0511 8707-188

	 E-Mail	 info@guvh.de/ info@lukn.de
	 Internet	 www.guvh.de oder www.luk-nds.d

	 Braunschweigischer Gemeinde-
	 Unfallversicherungsverband
 

Berliner Platz 1 C (Ring-Center) 
38102 Braunschweig

 
Telefon:  	 0531 27374-0  
Telefax:  	 0531 27374-30

	 E-Mail	 info@guv-braunschweig.de
	 Internet 	 www.guv-braunschweig.de
	
	 Gemeinde-Unfallversicherungsverband 
	 Oldenburg 

	 Gartenstraße 9 
26122 Oldenburg

 
Telefon: 	 0441 77909-0 
Telefax:	 0441 77909-50 

 
E-Mail 	 info@guv-oldenburg.de 

	 Internet 	 www.guv-oldenburg.de

	 In Bremen und Bremerhaven

	 Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen
 
	 Walsroder Str.12-14
	 28215 Bremen 

	 Telefon: 	 0421 35012-0
	 Telefax:      	 0421 35012-88 

	 E-Mail 	 office@unfallkasse.bremen.de
	 Internet	 www.unfallkasse.bremen.de	

 

Wir bringen Sie zurück in den Beruf 
und die Gesellschaft

Nicht nur Ihre Gesundheit ist unser Ziel. Im Rah-
men unserer Rehabilitationsnetzwerke sorgen wir 
dafür, dass unsere Versicherten schnellstmöglich 
wieder in den Beruf und das tägliche Leben zu-
rückkehren.

Zu unserem Maßnahmenkatalog nach Unfällen 
und Berufskrankheiten gehören insbesondere:
 

	 Leistungen zur Erhaltung oder Erlangung 
eines Arbeitsplatzes einschließlich 
der Leistungen zur Förderung der 
Arbeitsaufnahme

	 Berufsvorbereitung einschließlich einer 
wegen der Behinderung erforderlichen 
Grundausbildung

 
	 Berufliche Anpassung, Fortbildung, 

Ausbildung und Umschulung einschließlich 
des dazu erforderlichen Schulabschlusses 

	 ergänzende Leistungen, wie zum Beispiel 
Kraftfahrzeughilfe, Wohnungshilfe oder 
Haushaltshilfe 
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Die gesetzliche 
Unfallversicherung der 
öffentlichen Hand
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Ihre Partner 
in Niedersachsen und Bremen

In
fo

rm
a

ti
o

n

Wir über uns!


